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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Texten/Autorschaft 
 
1. Urheberrecht und Nutzungsrechte 
 
1.1 Die Auftragnehmerin arbeitet auf Grundlage von Dienst- und 
Werkverträgen. An den von der Auftragnehmerin erste llten Texten werden 
Nutzungsrechte nach individueller Vereinbarung über tragen. Soweit nichts 
anderes vereinbart ist, wird nur das einfache Nutzu ngsrecht übertragen. 
 
1.2 Alle Texte und Konzepte der Auftragnehmerin unt erliegen dem 
Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheberre chtsgesetzes gelten auch 
dann, wenn die nach § 2 UrhG  erforderliche Schöpfu ngshöhe nicht erreicht 
ist. 
 
1.3 Die Texte und Konzepte dürfen ohne ausdrücklich e Einwilligung der 
Auftragnehmerin weder im Original noch in der Repro duktion geändert werden. 
Jede Nachahmung, auch von Teilen, ist unzulässig. E in Verstoß gegen diese 
Bestimmung berechtigt die Auftragnehmerin, eine Ver tragsstrafe in Höhe der 
doppelten vereinbarten Vergütung zu verlangen. Jede  Textvergütung wird vor 
Auftragserteilung und –annahme schriftlich vereinba rt. 
 
1.4 Die Auftragnehmerin überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen 
Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes vereinbart ist, 
wird jeweils nur das einfache Nutzungsrecht übertra gen. Eine Weitergabe der 
Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen V ereinbarung. Die 
Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahl ung der Vergütung über. 
 
1.5 Die Auftragnehmerin hat das Recht, auf den Verv ielfältigungsstücken als 
Urheberin genannt zu werden. Eine Verletzung des Re chts auf Namensnennung 
berechtigt die Auftragnehmerin zum Schadenersatz. O hne Nachweis eines 
höheren Schadens beträgt der Schadenersatz 100 % de r vereinbarten 
Vergütung. Das Recht, einen höheren Schaden bei Nac hweis geltend zu machen, 
bleibt unberührt. Weist der Auftraggeber nach, dass  kein Schaden oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, ist d ie Höhe des 
Schadenersatzes entsprechend anzupassen. 
 
2. Vergütung 
 
2.1 Texte und Konzepte bilden zusammen mit der Einr äumung der 
Nutzungsrechte eine einheitliche Leistung. Die Verg ütung erfolgt auf der 
Grundlage der Preisliste der Auftragnehmerin, welch e sich an der 
Honorarliste des Fachverbandes Freier Werbetexter ( nachfolgend FFW 
Honorartabelle genant) orientiert, sofern keine and eren Vereinbarungen 
getroffen wurden. 
 
2.2 Werden Texte, Konzepte oder Entwürfe später ode r in größerem Umfang als 
vorgesehen genutzt, so ist die Auftragnehmerin bere chtigt, die Vergütung 
für die Nutzung nachträglich in Rechnung zu stellen  bzw. die Differenz 
zwischen der höheren Vergütung für die Nutzung und der ursprünglich 
gezahlten zu verlangen. 
 
2.3 Die Anfertigung von Texten und Konzepten und sä mtliche sonstige 
Tätigkeiten, welche die Auftragnehmerin für den Auf traggeber erbringt, sind 
kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas an deres vereinbart ist.  
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3. Fälligkeit der Vergütung 
 
3.1 Die Auftragnehmerin berechnet dem Auftraggeber das Honorar für die 
Textarbeit unmittelbar nach der Fertigstellung des Auftrags. Der Kunde 
erhält eine Rechnung auf dem Postweg. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb 
von sieben Tagen nach Erhalt. Die Auftragnehmerin i st berechtigt, bei 
größerem Umfang eine angemessene Vorschusszahlung z u verlangen. Von 
Privatpersonen und ausländischen Auftraggebern kann  die Vorauszahlung der 
vollständigen Auftragssumme gefordert werden. 
 
3.2 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe  von fünf Prozent über 
dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebe nen Basiszinssatz p. a. 
in Anrechnung gebracht. Falls der Auftragnehmerin e in höherer 
Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist sie berechtigt, diesen 
geltend zu machen. 
 
4. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten 
 
4.1 Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änder ung von Entwürfen, 
Texten und Slogans werden nach dem Zeitaufwand ents prechend der FFW 
Honorartabelle gesondert berechnet, es sei denn, es  handelt sich um 
sachlich begründetet Einzelkorrekturen bzw. Nachbes serungen nach konkreten 
Vorgaben, soweit dies vorher vereinbart ist, und ni cht um 
Autorenkorrekturen. 
 
4.2 Die Auftragnehmerin ist berechtigt, die zur Auf tragserteilung 
notwendigen Fremdleistungen (Grafik, Druck, Program mierung o.Ä.) im Namen 
und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. De r Auftraggeber 
verpflichtet sich, ihr eine entsprechende Vollmacht  zu erteilen bzw. er 
erteilt sie automatisch mit dem Auftrag, sofern kla r ersichtlich ist, dass 
Fremdleistungen zur Erfüllung notwendig sind. 
 
4.3 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistun gen im Namen und für 
Rechnung der Auftragnehmerin abgeschlossen werden, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, die Auftragnehmerin im Innenverhältni s von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem V ertragsabschluss 
ergeben. Dazu gehört insbesondere die Übernahme von  Kosten. 
 
4.4 Kosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenha ng mit dem Auftrag zu 
unternehmen und mit dem Auftraggeber abgesprochen s ind bzw. eindeutiger 
Bestandteil des Auftrags sind, sind vom Auftraggebe r zu erstatten. 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
 
5.1 An Entwürfen und Texten werden nur Nutzungsrech te eingeräumt, nicht 
jedoch Eigentumsrechte übertragen. 
 
5.2 Die Versendung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr und für Rechnung des 
Auftraggebers. 
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6. Korrektur, Produktionsüberwachung, Belegmuster 
 
6.1 Vor Ausführung der Vervielfältigung durch z.B. Grafiker oder Druckerei 
sind der Auftragnehmerin Korrekturmuster vorzulegen . 
 
6.2 Die Produktionsüberwachung durch die Auftragneh merin erfolgt nur 
aufgrund besonderer Vereinbarung und gegen entsprec hende Honorierung. 
 
6.3 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt d er Auftraggeber der 
Auftragnehmerin 5 einwandfreie Belege. Sie ist bere chtigt, diese zur 
Eigenwerbung zu verwenden. Bei besonders hochwertig en oder umfangreichen 
Exemplaren (Kataloge, Sammelwerke etc.) reichen 3 E xemplare, dies gilt auch 
für Film- bzw. Videokopien, Tonträger etc. 
 
7. Haftung 
 
7.1 Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, den Auft rag mit größter Sorgfalt 
auszuführen, insbesondere ihr überlassene Vorlagen,  Filme, Briefings etc. 
sorgfältig zu behandeln. Sie haftet für entstandene  Schäden nur bei Vorsatz 
und bei grober Fahrlässigkeit. Ein über den Materia lwert hinausgehender 
Schadenersatz ist ausgeschlossen. Dies gilt auch fü r sachliche Fehler sowie 
versehentlich z.B. orthografische oder grammatikali sche Unachtsamkeiten, 
sofern sie nicht auch vom Auftraggeber übersehen wu rden und gemäß 7.4 in 
dessen Verantwortung fallen. Für Arbeiten, die unte r unzumutbarem 
Zeitdruck entstehen, ist jegliche Haftung ausgeschl ossen. 
 
7.2 Außerdem verpflichtet sie sich, ihre Erfüllungs gehilfen sorgfältig 
auszusuchen und anzuleiten. Darüber hinaus haftet s ie für ihre 
Erfüllungsgehilfen nicht. 
 
7.3 Sofern die Auftragnehmerin notwendige Fremdleis tungen in Auftrag gibt, 
sind die jeweiligen Auftragnehmer keine Erfüllungsg ehilfen von ihr. Sie 
haftet nur für ihr eigenes Verschulden gem. 7.1. 
 
7.4 Die Auftragnehmerin lässt vor Veröffentlichung die Texte vom 
Auftraggeber auf sachliche und formale Richtigkeit überprüfen und 
genehmigen. Mit der Genehmigung geht die Haftung fü r die sachliche und 
formale Richtigkeit der Texte auf den Auftraggeber über. 
 
7.5 Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe , Texte, Slogans, 
Darstellungen und andere Texterleistungen wie Produ ktnamen, TV- und Funk-
Entwürfe entfällt jede Haftung der Auftragnehmerin.  
 
7.6 Die Auftragnehmerin übernimmt keine rechtliche Prüfung der Texte. Sie 
haftet nicht für die rechtliche Zulässigkeit und di e markenrechtliche 
Eintragungsfähigkeit ihrer Arbeiten. 
 
7.7 Beanstandungen, gleich welcher Art, sind innerh alb von 14 Tagen nach 
Ablieferung des Werkes schriftlich bei der Auftragn ehmerin geltend zu 
machen. Danach gilt das Werk als mangelfrei abgenom men. 
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8. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen 
 
8.1 Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungsfrei heit. Reklamationen 
hinsichtlich der künstlerischen und stilistischen G estaltung sind 
ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während od er nach der Produktion 
Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Die  Auftragnehmerin behält 
den Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeit en. 
 
8.2 Verzögert sich die Durchführung der Arbeiten au s Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, so kann die Auftragn ehmerin eine angemessene 
Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
kann sie auch Schadenersatzansprüche geltend machen . Die Geltendmachung 
eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt davon u nberührt. 
 
8.3 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwen dung aller der 
Auftragnehmerin übergebenen Vorlagen berechtigt ist , insbesondere die 
erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte ha t. Sollte er entgegen 
dieser Versicherung nicht zur Verwendung aller über gebenen Vorlagen 
berechtig sein, stellt der Auftraggeber die Auftrag nehmerin von allen 
Ersatzansprüchen Dritter frei. 
 
9 Gerichtsstand  
 
Ausschließlicher Gerichtsstand für Rechtsstreitigke iten mit Kaufleuten oder 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist D ippoldiswalde. Auf das 
Vertragsverhältnis zwischen der Auftragnehmerin und  dem Auftraggeber findet 
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der  einheitlichen 
Kaufgesetze Anwendung.  
 
10 Schlussbestimmungen  
 
10.1 Der Auftraggeber teilt der Auftragnehmerin all e Änderungen und 
Ergänzungen, die sich auf die Durchführung der Leis tungen (z. B. Umzug, 
Änderung der E-Mail-Adresse) und auf das Vertragsve rhältnis 
(Namensänderung) auswirken, unverzüglich schriftlic h oder per E-Mail mit.  
 
10.2 Alle Änderungen zu diesem Vertragswerk und all e Sondervereinbarungen 
müssen schriftlich erfolgen, dies gilt auch für ein e Änderung des 
Schriftformerfordernisses.  
 
10.3 Sind oder werden Teile dieser Bedingungen unwi rksam, so wird die 
Wirksamkeit im Übrigen nicht berührt. In diesem Fal l ist die unwirksame 
oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame  und durchführbare 
Bestimmung zu ersetzen, die den mit der unwirksamen  oder undurchführbaren 
Bestimmung verfolgten Regelungszielen am nächsten k ommt. Gleiches gilt für 
die Ausfüllung etwaiger Vertragslücken. Der Vertrag  bleibt auch bei 
rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seine n übrigen Teilen 
verbindlich. 
 
 
 
Stand: August 2009  


